
Dieses Eigentum ist grundsätzlich unveräußerlich und unbelastbar34) 
außer mit Zustimmung der zuständigen Volksvertretung mit Zwei
drittelmehrheit, Art. 28 der Verfassung. Dies bezieht sich auf den 
„Produktionsfonds“, nicht auf die zur Veräußerung bestimmten 
Produkte (Zirkulationsfonds).
Das „Volkseigentum“ genießt zivilrechtlichen Schutz (§ 985 BGB35). 
Nach Art. 28 der Verfassung ist ein gutgläubiger Erwerb von unter
schlagenem „Volkseigentum“ (§ 932 BGB) ausgeschlossen36). Inter
essanterweise soll das nicht nur für die Gegenstände des Produk
tionsfonds, sondern auch für die des Zirkulationsfonds gelten (mit 
Ausnahme von Geld, § 935 BGB), und zwar sogar dann, wenn diese 
Sachen von den veräußerungsbefugten Organen des „volkseigenen 
Betriebes“ nicht in Übereinstimmung mit der Planauflage veräußert 
werden (!)37). Die Frage ist neuerdings akut geworden, weil der 
Teilzahlungshandel38) unter Eigentumsvorbehalt und die Miete von 
Sachen bei HO-Leihgeschäften an Umfang gewonnen haben.
Von einigen Autoren wurde der gutgläubige Erwerb von Kon
sumtionsmitteln, mit scharfen Anforderungen an den guten Glauben, 
befürwortet39) Das Oberste Gericht hat aber die Frage nunmehr 
zugunsten des Staatsbesitzes entschieden40): Eine staatliche Spar
kasse verlangte das ihr zur Sicherung übereignete Radiogerät vom 
gutgläubigen Erwerber zurück. Das Oberste Gericht gab der Klage 
mit folgenden Gründen statt: Die der Sparkasse zur Sicherung 
übereigneten Sachen scheiden damit aus der Warenzirkulation aus. 
Zwar behalten sie den Warencharakter, doch ändert sich ihre Zweck
bestimmung, weil sie nunmehr der Sicherung des Staates gegen
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